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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1998

Norm

StPO §68 Abs2

FinStrG §72 Abs1

FinStrG §195

Rechtssatz

Die im § 72 Abs 1 lit c FinStrG genannten Tätigkeiten eines Spruchsenatsvorsitzenden führen zu dessen

Ausgeschlossenheit nach § 68 Abs 2 erster Satz StPO wenn die 9nanzbehördliche Zuständigkeit zur Ahndung eines

Finanzvergehens (später) in die gerichtliche Zuständigkeit übergeht.
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